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Stadt Konstanz 
Öffentliche Bekanntmachung der Wahl des Ge-

meinderats und der Ortschaftsräte am 
7. Juni 2009 1 

1. Am Sonntag, dem 7. Juni 2009 findet die regelmäßig e 
Wahl des Gemeinderats und des Ortschaftsrats 1) statt. 
Dabei sind auf 5 Jahre zu wählen: 

Gesamtstadt 40 
Mitglieder des Gemeinderats 

Ortsteil Litzelstetten 10 
Mitglieder des Ortschaftsrats 

Ortsteil Dingelsdorf 10 
Mitglieder des Ortschaftsrats 

Ortsteil Dettingen-Wallhausen 14 
Mitglieder des Ortschaftsrats 

2. Es ergeht hiermit die Aufforderung , Wahlvorschläge für 
diese Wahlen frühestens am Tag nach dieser Bekanntma-
chung2 und spätestens am 9. April 2009 bis 18.00 Uhr 
beim Vorsitzenden des Gemeindewahlausschusses schrift-
lich einzureichen. Geschäftsstelle des Gemeindewahlaus-
schusses ist das Hauptamt, PG Wahlen, Kanzleistraße 15, 
Zimmer 2.46, 78462 Konstanz, Tel. 07531-900217. 

2.1 Wahlvorschläge können von Parteien, von mitglied-
schaftlich organisierten Wählervereinigungen und von nicht 
mitgliedschaftlich organisierten Wählervereinigungen einge-
reicht werden. Für die einzelnen Wahlen sind je gesonderte 
Wahlvorschläge einzureichen. Eine Partei oder Wählerver-

                                                 
1 Hinweis: Aus Gründen der besseren Lesbarkeit beschrän-
ken sich die Personenbezeichnungen auf die männliche 
Form. 
2 Als förmliche öffentliche Bekanntmachung entsprechend 
der Satzung der Stadt Konstanz über „öffentliche Bekannt-
machungen“ gilt die Veröffentlichung im Südkurier voraus-
sichtlich am 07.03.2009. Alle weiteren Aushänge und Pub-
likationen dienen ausschließlich der zusätzlichen Informati-
on und können nicht für Fristberechnungen herangezogen 
werden. 

einigung kann für jede Wahl nur einen Wahlvorschlag ein-
reichen. Die Verbindung von Wahlvorschlägen ist nicht 
zulässig.  

2.2 Ein Wahlvorschlag darf höchstens so viele Bewerber 
enthalten, wie Gemeinderäte bzw. Ortschaftsräte zu wählen 
sind. Ein Bewerber darf sich für eine Wahl nicht in mehrere 
Wahlvorschläge aufnehmen lassen.  

2.3 Parteien und mitgliedschaftlich organisierte Wähler-
vereinigungen müssen ihre Bewerber in einer Versamm-
lung der im Zeitpunkt ihres Zusammentritts wahlberechtig-
ten Mitglieder im Wahlgebiet oder der von diesen aus ihrer 
Mitte gewählten Vertreter ab 20. August 2008 in geheimer 
Abstimmung nach dem in der Satzung vorgesehenen Ver-
fahren wählen und in gleicher Weise deren Reihenfolge 
festlegen.  

Nicht mitgliedschaftlich organisierte Wählervereini gun-
gen müssen ihre Bewerber in einer Versammlung der im 
Zeitpunkt ihres Zusammentritts wahlberechtigten Anhänger 
der Wählervereinigung im Wahlgebiet ab 20. August 2008 in 
geheimer Abstimmung mit der Mehrheit der anwesenden 
Anhänger wählen und in gleicher Weise ihre Reihenfolge 
festlegen.  

Wahlgebiet ist bei der Wahl des Gemeinderats die Gemein-
de, bei der Wahl des Ortschaftsrats die jeweilige Ortschaft.  

Hat eine Partei oder mitgliedschaftlich organisierte Wähler-
vereinigung in einer Ortschaft nicht mindestens drei wahlbe-
rechtigte Mitglieder, kann sie die Bewerber für die Wahl des 
Ortschaftsrats dieser Ortschaft in einer Versammlung der 
zum Zeitpunkt ihres Zusammentritts wahlberechtigten Mit-
glieder oder Vertreter in der Gemeinde wählen. Bei nicht 
mitgliedschaftlich organisierten Wählervereinigungen ist 
eine Feststellung, dass die Zahl der wahlberechtigten An-
hänger dieser Wählervereinigung zur Bildung einer Aufstel-
lungsversammlung auf der Ortschaftsebene nicht ausreicht, 
erst möglich, wenn die einberufene Versammlung der wahl-
berechtigten Anhänger auf Ortschaftsebene abgebrochen 
werden muss, weil weniger als drei wahlberechtigte Perso-
nen erschienen sind; erst dann kann das Bewerberaufstel-
lungsverfahren auf Gemeindeebene eingeleitet werden. 

2.3.1 Bewerber in Wahlvorschlägen, die von mehreren 
Wahlvorschlagsträgern (vgl. 2.1) getragen wer-den (sog. 
gemeinsame Wahlvorschläge ), können in getrennten 
Versammlungen der beteiligten Parteien und Wählervereini-
gungen oder in einer gemeinsamen Versammlung gewählt 
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werden. Die Hinweise für Parteien bzw. Wählervereinigun-
gen gelten entsprechend.  

2.4 Wählbar in den Gemeinderat ist , wer am Wahltag 
Bürger der Gemeinde ist. Wählbar in den Ortschaftsrat 
ist , wer am Wahltag Bürger der Gemeinde ist und zum 
Zeitpunkt der Zulassung der Wahlvorschläge und am Wahl-
tag in der Ortschaft wohnt (Hauptwohnung). 

Nicht wählbar sind Bürger,  

· die infolge Richterspruchs in der Bundesrepublik 
Deutschland das Wahlrecht oder Stimmrecht nicht 
besitzen;  

· für die zur Besorgung aller ihrer Angelegenheiten 
ein Betreuer nicht nur durch einstweilige An-
ordnung bestellt ist; dies gilt auch, wenn der Auf-
gabenkreis des Betreuers die in § 1896 Abs. 4 und 
§ 1905 des Bürgerlichen Gesetzbuches bezeichne-
ten Angelegenheiten nicht erfasst;  

· die infolge Richterspruchs in der Bundesrepublik 
Deutschland die Wählbarkeit oder die Fähigkeit zur 
Bekleidung öffentlicher Ämter nicht besitzen.  

· Unionsbürger (Staatsangehörige eines anderen 
Mitgliedstaates der Europäischen Union) sind au-
ßerdem nicht wählbar, wenn sie infolge einer zivil-
rechtlichen Einzelfallentscheidung oder einer straf-
rechtlichen Entscheidung des Mitgliedstaates, des-
sen Staatsangehörige sie sind, die Wählbarkeit 
nicht besitzen.  

2.5 Ein Wahlvorschlag muss enthalten  

· den Namen der einreichenden Partei oder Wähler-
vereinigung und, sofern sie eine Kurzbezeich-nung 
verwendet, auch diese, oder ein Kennwort, wenn 
die einreichende Wählervereinigung keinen Namen 
führt;  

· Familiennamen, Vornamen, Beruf oder Stand, Tag 
der Geburt und Anschrift (Hauptwohnung) der Be-
werber.  

· Bei Unionsbürgern muss ferner die Staatsangehö-
rigkeit angegeben werden.  

Die Bewerber müssen in erkennbarer Reihenfolge aufge-
führt sein. Jeder Bewerber darf nur einmal aufgeführt sein; 
für keinen Bewerber dürfen Stimmenzahlen vorgeschlagen 
werden.  

2.6 Wahlvorschläge von Parteien und von mitgliedschaft-
lich organisierten Wählervereinigungen müssen von dem für 
das Wahlgebiet zuständigen Vorstand oder sonst Vertre-
tungsberechtigten persönlich und handschriftlich unter-
zeichnet sein. Besteht der Vorstand oder sonst Vertre-
tungsberechtigte aus mehr als drei Mitgliedern, genügt die 
Unterschrift von drei Mitgliedern, darunter die des Vorsit-
zenden oder seines Stellvertreters.  

2.7 Wahlvorschläge von nicht mitgliedschaftlich organisier-
ten Wählervereinigungen sind von den drei Unterzeichnern 
der Niederschrift über die Bewerberaufstellung (Versamm-
lungsleiter und zwei Teilnehmer - vgl. 2.10) persönlich und 
handschriftlich zu unterzeichnen.  

2.8 Gemeinsame Wahlvorschläge von Parteien und Wäh-
lervereinigungen müssen von den jeweils zuständigen Ver-
tretungsberechtigten jeder der beteiligten Gruppierungen 
nach den für diese geltenden Vorschriften unterzeichnet 
werden (vgl. 2.6 und 2.7, § 14 Abs. 2 S. 4 und 5 Kommu-
nalwahlordnung - KomWO-).  

2.9 Die Wahlvorschläge müssen außerdem unterzeichnet 
sein für die Wahl 

· des Gemeinderats von 100 Personen,  

· des Ortschaftsrats Litzelstetten  von 20 Perso-
nen, 

· des Ortschaftsrats Dingelsdorf  von 10 Personen, 

· des Ortschaftsrats Dettingen-Wallhausen  von 
20 Personen, 

die im Zeitpunkt der Unterzeichnung wahlberechtigt sind 
(Unterstützungsunterschriften).  

Dies gilt nicht für Wahlvorschläge  

· von Parteien, die im Landtag oder bisher schon in 
dem zu wählenden Organ vertreten sind;  

· von mitgliedschaftlich und nicht mitgliedschaftlich 
organisierten Wählervereinigungen, die bisher 
schon in dem zu wählenden Organ vertreten sind, 
wenn der Wahlvorschlag von der Mehrheit der für 
diese Wählervereinigung Gewählten unterschrie-
ben ist, die dem Organ zum Zeitpunkt der Einrei-
chung des Wahlvorschlags noch angehören.  

2.9.1 Die Unterstützungsunterschriften müssen auf amt-
lichen Formblättern einzeln erbracht wer-den, die auf 
Anforderung vom Vorsitzenden des Gemeindewahlaus-
schusses kostenfrei geliefert werden. Geschäftsstelle des 
Gemeindewahlausschusses ist das Hauptamt, PG Wah-
len, Kanzleistraße 15, Zimmer 2.46, 78462 Konstanz,  Tel. 
07531-900217. Als Formblätter für die Unterstützungsunter-
schriften dürfen nur die von der genannten Person ausge-
gebenen amtlichen Vordrucke verwendet werden. Bei der 
Anforderung ist der Name und ggf. die Kurzbezeichnung der 
einreichenden Partei oder Wählervereinigung bzw. das 
Kennwort der Wählervereinigung anzugeben. Ferner muss 
die Aufstellung der Bewerber in einer Mitglieder-/Vertreter- 
oder Anhängerversammlung (vgl. 2.3) bestätigt werden.  

2.9.2 Die Wahlberechtigten, die den Wahlvorschlag unter-
stützen, müssen die Erklärung auf dem Formblatt persön-
lich und handschriftlich unterzeichnen; neben der Unter-
schrift sind Familienname, Vorname, Tag der Geburt und 
Anschrift (Hauptwohnung) des Unterzeichners sowie der 
Tag der Unterzeichnung anzugeben. Unionsbürger als Un-
terzeichner, die nach § 22 des Meldegesetzes von der Mel-
depflicht befreit und nicht in das Melderegister eingetragen 
sind, müssen zu dem Formblatt den Nachweis für die Wahl-
berechtigung durch eine Versicherung an Eides statt mit 
den Erklärungen nach § 3 Abs. 4 Satz 2 i. V. m. Abs. 3 
Kommunalwahlordnung erbringen. Sind die Betreffenden 
aufgrund der Rückkehrregelung nach § 12 Abs. 1 S. 2 Ge-
meindeordnung wahlberechtigt, müssen sie dabei außer-
dem erklären, in welchem Zeitraum sie vor ihrem Wegzug 
oder vor Verlegung der Hauptwohnung aus der Gemeinde 
dort ihre Hauptwohnung hatten.  

2.9.3 Ein Wahlberechtigter darf nur einen Wahlvorschlag für 
dieselbe Wahl unterzeichnen. Hat er mehrere Wahlvor-
schläge für eine Wahl unterzeichnet, so ist seine Unter-
schrift auf allen Wahlvor-schlägen für diese Wahl ungültig.  

2.9.4 Wahlvorschläge dürfen erst nach der Aufstellung der 
Bewerber durch eine Mitglieder-/Vertreter- oder Anhänger-
versammlung unterzeichnet werden. Vorher geleistete Un-
terschriften sind ungültig.  

2.9.5 Die vorstehenden Ausführungen gelten entsprechend 
auch für gemeinsame Wahlvorschläge.  

2.10 Dem Wahlvorschlag sind beizufügen  

· eine Erklärung jedes vorgeschlagenen Bewerbers, 
dass er der Aufnahme in den Wahlvorschlag zuge-
stimmt hat; die Zustimmungserklärung ist unwider-
ruflich;  

· von einem Unionsbürger als Bewerber eine eides-
stattliche Versicherung über seine Staatsan-
gehörigkeit und Wählbarkeit sowie auf Verlangen 
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eine Bescheinigung der zuständigen Verwaltungs-
behörde seines Herkunftsmitgliedstaates über die 
Wählbarkeit;  

· Unionsbürger, die aufgrund der Rückkehrregelung 
in § 12 Abs. 1 Satz 2 Gemeindeordnung wählbar 
und nach den Bestimmungen des § 22 Meldege-
setzes von der Meldepflicht befreit und nicht in das 
Melderegister eingetragen sind, müssen in der o. 
g. eidesstattlichen Versicherung ferner erklären, in 
welchem Zeitraum sie vor ihrem Wegzug oder vor 
Verlegung der Hauptwohnung aus der Gemeinde 
dort ihre Hauptwohnung hatten;  

· eine Ausfertigung der Niederschrift über die Auf-
stellung der Bewerber in einer Mitglieder-/Vertreter- 
oder Anhängerversammlung (vgl. 2.3); Die Nieder-
schrift muss Angaben über Ort und Zeit der Ver-
sammlung, Form der Einladung, Zahl der erschie-
nenen Mitglieder oder Vertreter bzw. Anhänger und 
das Abstimmungsergebnis enthalten; außerdem 
muss sich aus der Niederschrift ergeben, ob Ein-
wendungen gegen das Wahlergebnis erhoben und 
wie diese von der Versammlung behandelt worden 
sind. Der Leiter der Versammlung und zwei Teil-
nehmer haben die Niederschrift handschriftlich zu 
unterzeichnen; sie haben dabei gegenüber dem 
Vorsitzenden des Gemeindewahlausschusses an 
Eides statt zu versichern, dass die Wahl der Be-
werber und die Festlegung ihrer Reihenfolge in ge-
heimer Abstimmung durchgeführt worden sind; bei 
Parteien und mitgliedschaftlich organisierten Wäh-
lervereinigungen müssen sie außerdem an Eides 
statt versichern, dass dabei die Bestimmungen der 
Satzung der Partei bzw. Wählervereinigung ein-
gehalten worden sind;  

· die erforderliche Zahl von Unterstützungsunter-
schriften (vgl. 2.9), sofern der Wahlvorschlag von 
wahlberechtigten Personen unterzeichnet sein 
muss; ggf. einschließlich der erforderlichen eides-
stattlichen Versicherungen nicht meldepflichtiger 
Unionsbürger als Unterzeichner (vgl. 2.9.2);  

· bei der Wahl des Ortschaftsrats, wenn die Bewer-
ber einer Partei oder Wählervereinigung in einer 
Mitglieder-/Vertreter- oder Anhängerversammlung 
in der Gemeinde aufgestellt worden sind (vgl. 2.3), 
eine von dem für das Wahlgebiet zuständigen Vor-
stand oder sonst Vertretungsberechtigten unter-
zeichnete schriftliche Bestätigung, dass die Vor-
aussetzungen für dieses Verfahren vorlagen; die 
Bestätigung kann auch auf dem Wahlvorschlag 
selbst erfolgen. 

Der Vorsitzende des Gemeindewahlausschusses gilt als 
Behörde im Sinne von § 156 Strafgesetzbuch; er ist zur 
Abnahme der Versicherungen an Eides statt zuständig. Der 
Vorsitzende des Gemeindewahlausschusses kann außer-
dem verlangen, dass ein Unionsbürger einen gültigen Identi-
tätsausweis oder Reisepass vorlegt und seine letzte Adres-
se in seinem Herkunftsmitgliedstaat angibt.  

2.11 Im Wahlvorschlag sollen zwei Vertrauensleute mit 
Namen und Anschrift bezeichnet werden. Sind keine Ver-
trauensleute benannt, gelten die beiden ersten Unterzeich-
ner des Wahlvorschlags als Vertrauensleute. Soweit im 
Kommunalwahlgesetz und in der Kommunalwahlordnung 
nichts anderes bestimmt ist, sind nur die Vertrauensleute, 
jeder für sich, berechtigt, verbindliche Erklärungen zum 
Wahlvorschlag abzugeben und Erklärungen von Wahlorga-
nen entgegenzunehmen.  

2.12 Vordrucke für Wahlvorschläge, Niederschriften über 
Bewerberaufstellung, eidesstattliche Erklä-rungen und Zu-
stimmungserklärungen sind auf Wunsch erhältlich beim 

Hauptamt, PG Wahlen, Kanzleistraße 15, Zimmer 2.46, 
78462 Konstanz, Tel. 07531-900217 . 

3. Hinweise auf die Eintragung in das Wählerverzeich nis 
auf Antrag nach § 3 Abs. 2 und 4 KomWO.  

3.1 Personen, die ihr Wahlrecht für Gemeindewahlen durch 
Wegzug oder Verlegung der Haupt-wohnung aus der Ge-
meinde verloren haben und vor Ablauf von drei Jahren seit 
dieser Veränderung wieder in die Gemeinde zuziehen oder 
dort ihre Hauptwohnung begründen, werden, wenn sie am 
Wahltag noch nicht drei Monate wieder in der Gemeinde 
wohnen oder ihre Hauptwohnung begründet haben, nur auf 
Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen. Für die 
Wahl des Ortschaftsrates setzt dies voraus, dass die in Satz 
1 genannten Personen am Wahltag in der Ortschaft ihre 
(Haupt-) Wohnung haben. 

3.2 Personen, die ihr Wahlrecht für die Wahl des Kreistags 
durch Wegzug oder Verlegung der Hauptwohnung aus dem 
Landkreis verloren haben und vor Ablauf von drei Jahren 
seit dieser Veränderung wieder in den Landkreis zuziehen 
oder dort ihre Hauptwohnung begründen, werden, wenn sie 
am Wahltag noch nicht drei Monate wieder im Landkreis 
wohnen oder ihre Hauptwohnung begründet haben, eben-
falls nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetra-
gen. Ist die Gemeinde, in der ein Antrag auf Eintragung in 
das Wählerverzeichnis gestellt wird, nicht identisch mit der 
Gemeinde, von der aus der Wahlberechtigte seinerzeit den 
Landkreis verlassen hat oder seine Hauptwohnung verlegt 
hat, ist dem Antrag auf Eintragung in das Wählerverzeichnis 
eine Bestätigung über den Zeitpunkt des Wegzugs oder der 
Verlegung der Hauptwohnung aus dem Landkreis sowie 
über das Wahlrecht zu diesem Zeitpunkt beizufügen. Die 
Bestätigung erteilt kostenfrei die Gemeinde, aus der der 
Wahlberechtigte seinerzeit weggezogen ist oder aus der er 
seine Hauptwohnung verlegt hat. 

3.3 Wahlberechtigte Unionsbürger, die nach § 22 Meldege-
setz nicht der Meldepflicht unterliegen und nicht in das Mel-
deregister eingetragen sind, werden ebenfalls nur auf An-
trag in das Wählerverzeichnis eingetragen. Dem schriftli-
chen Antrag auf Eintragung in das Wählerverzeichnis hat 
der Unionsbürger eine Versicherung an Eides statt mit den 
Erklärungen nach § 3 Abs. 3 und 4 Kommunalwahlordnung 
anzuschließen.  

Die Anträge auf Eintragung in das Wählerverzeichnis 
müssen schriftlich gestellt werden und spätestens b is 
zum Sonntag, 17. Mai 2009 (keine Verlängerung mög-
lich) eingehen beim Hauptamt, PG Wahlen, Kanzleistra -
ße 13, Zimmer D.01, 78462 Konstanz, Tel. 07531-9002 82. 

Vordrucke für diese Anträge und Erklärungen erhalten 
Sie an folgenden Stellen: 

· Bürgerbüro, Untere Laube 24, 78462 Konstanz, 

· Ortsverwaltungen der Ortsteile Litzelstetten, 
Dingelsdorf und Dettingen-Wallhausen .  

Ein behinderter Wahlberechtigter kann sich bei der Antrag-
stellung der Hilfe einer anderen Person bedienen.  

Wird dem Antrag entsprochen, erhält der Betroffene eine 
Wahlbenachrichtigung, sofern er nicht gleichzeitig einen 
Wahlschein beantragt hat.  

Konstanz, den 26. Februar 2009  
 
Der Oberbürgermeister 
In Vertretung 

BM Boldt, Bürgermeister 
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Bürgersprechstunde des Ortsvorstehers:  
Freitag, 13. März 2009 von 17.00-18.00 Uhr. 
 
Entsorgung - Informationen und Termine  
Montag,   09. März 09: Biomüllabfuhr  
 
Sprechstunden der Forstdienststelle  
Die nächste Sprechstunde findet am Montag, 
09.03.09 in der Zeit von 15.00-16.30 Uhr in der Orts-
verwaltung Dettingen, Besprechungszimmer, statt. 
 
 

 
 

 
 
 

��2����  
 

 

Evangelische Kirchengemeinde 
Dettingen-Wallhausen 
Pfarramt: Schwanenweg 14, 
78465 Konstanz 
Tel.: 07533-7283 
Pfarrerin Sigrid Süss-Egervari  

Bürozeiten dienstags und donnerstags von 8.45 – 11.30 Uhr 
Bankverbindung: Sparkasse Bodensee BLZ 690 500 01, Kto.-Nr. 35469 
 

Bereitschaftsdienst für Seelsorge am Wochenende, Tel. 0160/5321003 
(für den Fall, dass die eigene Seelsorgerin nicht erreichbar ist). 

 

Gottesdienste und wöchentliche Veran-
staltungen vom 6. bis 15. März 2009  
 

Freitag, den 06.03.2009  
19.00 Uhr Weltgebetstagsgottesdienst 
 

Samstag, den 07.03.2009  
18.30 Uhr Einläuten des Sonntags  

 

Sonntag, den 08.03.2009, Reminiscere  
10.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl 

(Pfarrerin Süss-Egervari) 
18.00 Uhr  „Engel und andere geheimnisvolle 

Flügelwesen“  
  Kunstgeschichtlicher Dia-Vortrag von  

Frau Marie-Theres Scheffczyk 
Begleitet wird der Vortrag mit Musik 
für Flöte, vorgetragen von Ekkehard 
Creutzburg, Auferstehungskirche Lit-
zelstetten 

 Eintritt frei – Spenden erbeten 
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Dienstag, den 10.03.2009  
 8.00 Uhr  Morgengymnastik 
20.00 Uhr Posaunenchor´ 
20.00 Uhr Ökumenische Veranstaltung im 

Pfarrheim St. Verena in Dettingen: 
 “Ich bin der Weg, die Wahrheit und 

das Leben“. Der Anspruch des Chris-
tentums und das Verhältnis zu ande-
ren Religionen. 

  

Mittwoch, den 11.03.2009  
10.00 Uhr Vorbereitung Kinderkirchentreff, im 

Pfarramt  
16.15 Uhr Konfiunterricht in Litzelstetten 
 

Donnerstag, den 12.03.2009  
 8.00 Uhr Morgengymnastik 
20.00 Uhr Kirchengemeinderat 
 

Freitag, den 13.- Sonntag, den 15.03.2009  
  Konfiwochenende in 
                          Horn/Gaienhofen 

 

Samstag, den 14.03.2009  
18.30 Uhr Einläuten des Sonntags  

 

Sonntag, den 15.03.2009, Okuli  
10.00 Uhr Gottesdienst, mitgestaltet durch 

den Posaunenchor  
(Pfarrer Hecker) 

Die Veranstaltungen finden, wenn nicht anders 
genannt, im Jakobus-Gemeindezentrum in Wall-
hausen, Wittmossstr. 17 statt.  

Wochenspruch  
Gott erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus 
für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. 
(Römer 5,8) 

 
 
 
 

„Ich glaube an Jesus Christus!“ 
 
– Die Herausforderungen des christ-
lichen Glaubens in der heutigen  
Welt 
 

- eine Veranstaltungsreihe der evangeli-
schen und katholischen Kirchengemein-
den von Dettingen-Wallhausen 

 

Dienstag, 10.03.09  
„Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben“  

– der Anspruch des Christentums und das Ver-
hältnis zu anderen Religionen 

 

Dienstag, 17.03.09  
„Ich bin das Brot des Lebens“  

– das evangelische und katholische Abend-
mahlsverständnis 

 

Montag, 23.03.09  
„Ich bin die Auferstehung und das Leben“  

– der Tod hat nicht das letzte Wort 
 

Montag, 06.04.09  
Jesus, der Sohn Gottes am Kreuz?! 

– die Passion Christi nach dem Johannes-
Evangelium 

– Filmausschnitte, Gebet und Lesungen zur hei-
ligen Woche 

 

Die Abende finden jeweils um 20.00 Uhr  
im katholischen Pfarrheim  St. Verena,  
Dettingen  statt,  
vorbereitet und geleitet von Gemeindereferent Lang-
kau und Pfarrerin Süss-Egervari, am 17.03.09 auch 
mit Pfarrer Zimmermann. 
 
 
Ökumenischer Bezirksfrauentag in Gaienhofen  
in der Evang. Internatsschule in Gaienhofen am 
21. März 2009 (9.30 – 17.00 Uhr ). Der alljährliche 
Frauentag hat dieses Jahr das Thema Herzenssa-
che. In der morgendlichen Bibelarbeit steht die Ge-
schichte der kanaanäischen Frau im Vordergrund, die 
ihr Herzensanliegen in einem leidenschaftlichen Ge-
spräch mit Jesus ausdrückt (Mt  25, 21-28).Nach ei-
nem Mittagessen in der Internatsschule geht es 
nachmittags in Werkstätten mit Themen „rund ums  
Herz“  weiter. Ein festlicher Gottesdienst wird den Tag 
beschließen.. Auch für Kinder (4- 10 Jahre) ist ein 
Programm zum Thema vorgesehen. Der Tagungsbei-
trag beträgt 8.00 €, Kinder sind frei. Ein Extra-Bus aus 
Konstanz ist eingesetzt. Bitte entnehmen Sie die Ab-
fahrtszeiten dem Flyer, der in den Pfarrämtern aus-
liegt. Anmeldung bis zum Montag, den 16. März im 
Pfarramt 
 
 
 

Kath. Kirchengemeinde St. Verena 
D e t t i n g e n 

Konstanzer Str. 7 
�  07533 / 5185 �  �  07533 / 949368 

 

 
Gottesdienste vom 7. bis 15. März  

 

Samstag, den 7. März  
18.00 Uhr  Beichtgelegenheit  
18.30 Uhr Vorabendmesse anschließend Kran-

kensegnung und Krankensalbung 
 

Sonntag, den 8. März  
09.15 Uhr Eucharistiefeier 
 

Dienstag, den 10. März  
17.00 Uhr Sprechstunde von Pfr. Zimmermann 
18.30 Uhr Eucharistiefeier  
 

Mittwoch, den 11. März  
07.30 Uhr Schülergottesdienst 
 

Freitag, den 13. März  
18.30 Uhr Eucharistiefeier in der St. Leonhards- 
 Kapelle in Wallhausen 
 

Samstag, den 14. März  
18.30 Uhr Vorabendmesse 
 

Sonntag, den 15. März  
09.15 Uhr Eucharistiefeier 
 

Den Rosenkranz  beten wir täglich um 18.00 Uhr 
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Pfarrbüro  Öffnungszeiten: 
Montag 10.00 – 12.00 Uhr 
Dienstag 16.30 – 18.30 Uhr 
Mittwoch geschlossen 
Donnerstag 10.00 – 12.00 Uhr 
Freitag 10.00 – 12.00 Uhr 
 
 
Katholische Öffentliche Bücherei 
Öffnungszeiten: 
Sonntag  10.15 – 11.30 Uhr 
Mittwoch 17.30 – 19.00 Uhr 
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B 
Bildungswerk der Erzdiözese Freiburg 
 
 

BILDUNGSZENTRUM KONSTANZ  
Münsterplatz 11 �  78462 Konstanz 
Fon: 07531/17626 Fax: 07531/17869 
 

Kurs: Yoga in der Mittagspause 
Leirung: Evelin Steiger-Ott 
ab 09.03.09, jeweils montags von 12.30 bis 13.30 Uhr 
Bildungszentrum Konstanz - Münsterplatz 11 
  

Hormonyoga am späten Vormittag 
Leitung: Evelin Steiger-Ott 
ab 09.03.09, jeweils montags von 11.00 bis 12.15 Uhr 
Bildungszentrum Konstanz , Münsterplatz 11 
  
 
 
 

Kurs : Israelischer Tanz 
Lietung: Elisabth Schlipf, Bernhild Hagmeister, Ria Sieben-
rock 

1. Kurs ab 10.03. jeweils dienstags von 18.00 bis 
19.15 Uhr  

2. Kurs ab 21.04. jeweils dienstags von 18.00 bis 
19.15 Uhr  

Bildungszentrum Konstanz, Münsterplatz 11 
  

Kurs: Literaturcafe 
Leitung: Elisabeth Mende 
ab 11.03.09, jeweils mittwochs von 15.30 bis 17.00 Uhr 
Bildungszentrum Konstanz - Münsterplatz 11 
  

Hormonyoga am späten Abend 
Leitung: Evelin Steiger-Ott 
ab 12.03.09, jeweils donnerstags von 17.00 bis 18.15 Uhr 
Bildungszentrum Konstanz , Münsterplatz 11 
  

Workshop: Wie umarme ich eine Kaktus - Kurs für Mütter 
und Väter von 10- bis 12-jährigen 
Leitung: Karin Beume 
Freitag, 13.03.09 und 2003.09, jeweils von 17.00 bis 21.00 
Uhr 
Bildungszentrum Konstanz, Münsterplatz 11 
  

Workshop: Der Stimme Klarheit, Klang und Sicherheit ge-
ben 
Leitung: Ruth Frenk 
Freitag, 13.03.09 15.00 bis 20.00 Uhr und Samstag, 
14.03.09 10.00 bis 15.00 Uhr 
Bildungszentrum Konstanz - Münsterplatz 11 
  

Workshop: Zielcoaching 
Leitung: Doris Wimmer 
ab 16.03.09. jeweils montags von 18.00 bis 21.15 Uhr 
Bildungszentrum Konstanz - Münsterplatz 11 
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Schüler aus Südamerika und Osteuropa suchen 

Gastfamilien! 

Lernen Sie einmal die neuen Länder in Südamerika und 
Osteuropa ganz praktisch durch Aufnahme eines Gastschü-
lers kennen. Im Rahmen eines Gastschülerprogramms mit 
Schulen aus Ecuador, Brasilien, Kolumbien, Russland, 
Polen und Ungarn sucht die DJO - Deutsche Jugend in 
Europa Familien, die offen sind Schüler als „Kind auf Zeit“ 
bei sich aufzunehmen und durch den Gast den eigenen 
Alltag neu zu erleben. 

Die Familienaufenthaltsdauer für die Schüler aus Ecua-
dor/Quito ist vom 13.06.09-01.08.09, aus Brasilien/Sao 
Paulo Mitte Juni-Ende Juli 2009, aus Russland/ Samara 
Mitte Juni-Ende Juli 2009, aus Polen/Gleiwitz vom 18.06.09 
– 17.07.09. und aus Kolumbien/Bogotá vom 05.09.09 – 
11.12.09. 

Dabei ist die Teilnahme am Unterricht eines Gymnasiums 
oder einer Realschule am jeweiligen Wohnort der Gastfami-
lie für den Gast verpflichtend. Die südamerikanischen und 
osteuroräischen Schüler sind zwischen 14 und 18 Jahre alt 
und sprechen Deutsch als Fremdsprache. 

Ein viertägiges Seminar vor dem Familienaufenthalt soll den 
Jungen und Mädchen auf das Familienleben bei Ihnen vor-
bereiten und die Basis für eine aktuelle und lebendige Be-
ziehung zum deutschen Sprachraum aufbauen helfen.  

Bei Interesse wenden Sie sich bitte an: DJO-Deutsche Ju-
gend in Europa e.V., Schlossstraße 92, 70176 Stuttgart. 
Nähere Informationen erteilen gerne  

Herr Liebscher unter Telefon 0711-625138 Handy  0172-
6326322 Frau Ramenski unter Telefon  0711-6586533, 
Telefax 0711-62 51 68, e-mail: gsp@djobw.de , 
www.djobw.de. oder Frau Obrant e-
mail:obrant@djobw.de 
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http://www.tsv-dettingen-wallhausen.de 

 

 

 

Fußball  

 

Bezirksliga 
Samstag, 07.03.2009 16.00 Uhr   
SG Dettingen/ Dingelsdorf - SV Hattingen 
 

Nachholspiel auf dem Tannenhof Kunstrasen bei der 
DJK Konstanz. 
 

Sonntag, 08. März 10:30 Uhr  
SG II - SV Mühlhausen (Kunstrasen Schwaketen) 
 

 

 
 

 
Tischtennisabteilung  

 

Freitag, 06.03.2009:  
18.00 Uhr Jungen U 18 – RV Bittelbrunn 
Samstag, 07.03.2009:  
16.30 Uhr TV Jestetten V – Herren III 
17.00 Uhr TSV Aach-Linz V – Herren II 
20.00 Uhr SV Litzelstetten – Herren  
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Einladung an alle Mitglieder, Freunde und Gönner des  
Gesangvereins 1898 
Dettingen-Wallhausen e.V.  
 

zu unserer Jahreshauptversammlung am 
 

Dienstag, 1o. März 2oo9, 2o Uhr, Gasthaus Kreuz 
 

Tagesordnung  
Eröffnung mit einem Liedvortrag 
 
1. Begrüßung und Bericht des Vorsitzenden 
2. Berichte   -    Schriftführer 

- Kassenführer 
- Kassenprüfer 
- Chorleiterin 

3. Entlastung der Vorstandschaft 
4. Neuwahlen 1. und 2. Vorsitzender, Schriftführer,  
    Kassenführer, Kassenprüfer, Notenwart 
5. Verschiedenes, Informationen, Ausblick auf 2oo9 
 

Abschluss mit einem Liedvortrag 
 

Die Vorstandschaft 
 

 
 
 

Freiwillige Feuerwehr Konstanz 
9. Löschzug 

FFW Dettingen/Wallhausen 
                  
Verehrte Bevölkerung von Dettingen/ Wallhausen, 
 

Am 21. und 22. März 2009 findet das traditionelle  
 

43.   Treffen der Dettinger Feuerwehren 
 

statt. 
 

Zugleich besteht die FFW Dettingen/Wallhausen seit 
125 Jahren. 
 

Hiermit möchten wir Sie zu unseren bevorstehenden 
Feierlichkeiten  recht herzlich einladen. 
 

Das Dettinger-Treffen ist eine  Zusammenkunft zu 
einem Freundschaftsbund von allen  
neun Dettinger Feuerwehren aus dem süddeutschen  
Raum.  
Der Gründer und Initiator der Treffen war unser lang-
jähriger Kommandant Josef Deggelmann aus der 
damals noch selbstständigen  Gemeinde  Dettingen  
im Jahr 1966. 
Seitdem finden jährlich  die Treffen der Dettinger Feu-
erwehren statt. 
 

Dieses Jahr ist der 9. Löschzug der Freiwilligen Feu-
erwehr Konstanz wieder an der Reihe, die Gastgeber-
rolle zu übernehmen.  
 

Samstag 21. März 2009 20.00 Uhr   
 

Feuerwehrball in der Kapitän - Romer - Halle mit der 
Tanzkapelle Sonnyboy  -   Spielmannszug der FFW 
Konstanz unter der Leitung von Michael Koch - Ballett 
- Einlagen - Bar 
 
Eintritt frei 
 
 

Sonntag 22. März 2009 , 9.15 Uhr 
 

Ökumenischer Festgottesdienst in der St. Verena 
Kirche 
 
Anschließend Frühschoppen mit dem Musikverein 
Dettingen/Wallhausen und dem Fanfarenzug der NV 
Moorschrat in der  
Kapitän - Romer - Halle  
 
Fahrzeugschau auf dem Schulhof 
 
Mittagessen 
 
Kaffee und Kuchen 
 
 
Wir die KameradInnen vom 9. Löschzug freuen uns 
auf ihren Besuch 
 
Berthold Riedle,   
Zugführer LZ 9   
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Der Verein ehemaliger Landwirtschaftsschüler im 
Kreis Konstanz 
lädt zu seiner Generalversammlung am 

Donnerstag, 19.03.2009, Beginn 20.00 Uhr , 

ins Gasthaus "Hecht" nach Orsingen ein.  

Ein Bildervortrag über „Tansania “ von Herrn Urs Klau-
ser, Leiter des evang. Freizeitheims Lindenwiese, 
Überlingen-Bambergen, wird den Abend abrunden. 
Alle Mitglieder, Freunde und Förderer der Landwirt-

schaft sind sehr herzlich eingeladen. 

 

 
 
 

Abendkurse für neue Lebensretter  
 
Konstanz (mhd) Die Malteser in Konstanz bieten ab Februar 
die Kurse "Lebensrettende Sofortmaßnahmen" für Führer-
scheinbewerber auch unter der Woche an. "Gerade berufs-
tätige Menschen und Schüler haben einfach keine Lust, 
auch noch am Wochenende einen ganzen Tag für einen 
Kurs verplanen zu müssen", erklärt Daniel Schlegel, Ausbil-
dungsleiter bei den Maltesern in Konstanz. "Viele möchten 
lieber den Kurs an zwei Abenden unter der Woche besu-
chen", berichtet er von den Wünschen der Teilnehmer. 
 
"Deren Aufmerksamkeit ist während der zwei mal drei Stun-
den deutlich höher als bei sechs Stunden am Stück", nennt 
Schlegel einen weiteren Vorteil. Die Malteser setzen in ihren 
Kursen auf praktische Übungen und die aktive Mitarbeit der 
Kursteilnehmer. "Von langweiligem Frontalunterricht profi-
tiert kaum jemand. Deshalb sind unsere Ausbilder stets 
bestrebt, die Themen mit den Teilnehmern gemeinsam zu 
erarbeiten", schildert der Ausbildungsleiter den Unterrichts-
ablauf. "Eine fachlich korrekte Anleitung und genaue Beauf-
sichtigung bei allen praktischen Übungen ist uns sehr wich-
tig", so Schlegel. 
 
"Uns ist bewusst, dass die Teilnehmer in diese Kursart 
meist nur kommen, weil sie es eben müssen. Dennoch liegt 
es uns am Herzen, dass sie am Ende des Kurses trotzdem 
sagen können, dass es ihnen Spaß gemacht hat. Und dass 
sie das Gefühl haben, das Erlernte im Ernstfall auch an-
wenden zu können", erklärt der Malteser Fachmann 
 
Kursinformationen gibt es im Internet unter www.malteser-
konstanz.de sowie unter Tel. 07531/8104-0. 
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Fasnacht Wallhausen 

Wir möchten uns bei allen Helfern recht herzlich be-
danken. Vom „ Bändel aufhängen „ über das „ Nar-
renbaum stellen“ bis zum  „Bändel abhängen „ seid Ihr 
zuverlässig im Einsatz.   
Danke auch an die Bäckerei Kopp und an die Metzge-
rei Hierling und an alle „ großen Mäschgerle , welche 
es uns ermöglichen, die Fasnachtswürste und Bröt-
chen kostenlos an die Kinder abzugeben. 
So können wir Fasnacht in Wallhausen weiterleben 
lassen.  
 

Simone und Heidi 
 

Zu verkaufen 
Mercedes Benz 220 E , unfallfrei, silbermetallic, Bj. 
05/93, TÜV bis 05/10. Preis 2.600 €. 
Weitere Info auf Anfrage unter 01577/5218549 
 

 

Nähmaschine Pfaff Automatic 362 , alt, doch fast neu, 
näht super, kompl. mit Schränkchen zum Versenken, 
umständehalber für 150 € zu verkaufen.. 
Anja Döpner, Tel. 97422 
 

1 Tisch und 4 Stühle, Kiefer massiv, geölt für 100 € ab-
zugeben. 
Tel. 07533/934003 
 

MAX(Mischling, großer Hund, 9 J.) sucht in Dettingen 
nette Person zum Gassi gehen (mittags/nachmittags) bis 
Ende Mai. Bitte melden unter 0162/6021000 
 

Wir trauern um 

Rudi Robusch 
*02.11.1928     +22.02.2009 

Die Hausgemeinschaft Ringstrasse 18 
Freunde und Kollegen 
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Qualität aus eigener Schlachtung und Verarbeitung 
78465 Konstanz-Dettingen, 

Kapitän-Romer-Str. 9b 
Tel. 07533/6321 

 

Angebote gültig von Di.,10.03. – Sa., 14.03.:  

Schweinefleisch zum Braten 100 g 0,69 

Schweinegulasch 
und –geschnetzeltes 100 g 0,79 

Schwartenmagen 100 g 0,69 

Schinkenspeck 100 g 1,49 

Schinkenwurst, geschnitten 
und als Portionswurst 100 g 0,89 

 

Tipp des Monats :  
Lyoner         ca. 280 g  Stück  2,59 

 
 
 
 
 
 
 

 

Bäckerei Kopp  
 

Unser Hauptgeschäft ist von  
Montag, den 09.03.09 bis  

einschl. Mittwoch, den 11.03.09  
wegen Umbau geschlossen. 

 

Am Donnerstag, den 12.03.09 sind wir mit 
neuem Ambiente wieder für Sie da. 
 

Öffnungszeiten:  
 

Montag bis Freitag von 06.00 – 13.00 Uhr 
                                        14.30 – 18.00 Uhr 
Samstags von               06.00 – 12.00 Uhr 
 

Eröffnungsangebot:  
 

1 Tasse Kaffee und 1 Stück Kuchen  
nach Wahl                                            1,50 € 
 
Kopp`s Bauernbrot                             2,19 € 
 
Kürbis-Kasten                                     2 ,19 € 
 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch 
 

Bäckerei Kopp und  
Mitarbeiter 
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vom Alltagsstress 

Atem und Ernährung 
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